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1. Zusammenfassung 

Nordrhein-Westfalen will zur Umsetzung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung 

beitragen und die Etablierung eines grüneren, CO2-armen Europas unterstützen. 

Neben Investitionen im Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit wird auch der neue 

Förderschwerpunkt der Klimaanpassung zur Umsetzung des Green Deals in NRW 

beitragen. Die Landesregierung misst der Klimaanpassung einen hohen Stellen-

wert bei. 

 
Mit dem Aufruf "Klimaanpassung.Kommunen.NRW" sollen Projekte gefördert wer-

den, die einen entscheidenden Beitrag zur Klimaanpassung leisten und somit die 

Klimaresilienz in Kommunen steigern. 

 
Der Aufruf „Klimaanpassung.Kommunen.NRW“ dient der Umsetzung der EF-

RE/JTF-Programmpriorität 3 (Nachhaltiges NRW) und trägt dort zum Spezifischen 

Ziel 7 „Förderung der Anpassung an den Klimawandel und der Katastrophenprä-

vention und der Katastrophenresilienz unter Berücksichtigung von ökosystemba-

sierten Ansätzen“ bei. 

 
Der Aufruf richtet sich an Kommunen sowie deren Zusammenschlüsse und Zweck-

verbände, Forschungs- und Bildungseinrichtungen, Kammern, Vereine und Stiftun-

gen mit Sitz oder Niederlassung in Nordrhein-Westfalen.  

 
Für dieses Förderangebot stehen insgesamt rund 33 Millionen Euro aus dem Euro-

päischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) und aus Mitteln des Landes 

Nordrhein-Westfalen zur Verfügung.  

 
 
 

 

2. Zielsetzung 

Anpassung an den Klimawandel ist laut Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC) der Prozess, sich auf das tatsächliche oder erwartete Klima und 

dessen Auswirkungen einzustellen, um Schäden entweder zu mildern oder zu ver-

meiden. Ziel der Landesregierung ist es entsprechend, die negativen Auswirkungen 

des Klimawandels in Nordrhein-Westfalen durch eine konsequente Klimawandel-

vorsorge sowie eine Stärkung der Anpassungs- und Widerstandsfähigkeit von Um-

welt und Gesellschaft zu begrenzen. 

 
Bei der Anpassung an den Klimawandel kommt den Gemeinden, Städten und Krei-

sen mit ihren vielfältigen Aufgaben eine entscheidende Rolle zu. Denn gerade auf 

kommunaler Ebene müssen konkrete Antworten auf die Folgen der Klimakrise ge-

funden und umgesetzt werden. Um den wachsenden Zahlen von Hitzetoten oder 

volkswirtschaftlichen Schäden beispielsweise in Folge von Überschwemmungen 

vorzubeugen, gilt es, zum Beispiel durch die Anpassung urbaner Infrastrukturen 

eine Steigerung der lokalen Klimaresilienz zu erreichen. 
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Maßnahme 7.1 Klimaanpassung auf lokaler und 

regionaler Ebene 

 
Mit der EFRE-Fördermaßnahme „Klimaanpassung auf lokaler und regionaler 

Ebene“ wird die Umsetzung konkreter Maßnahmen vor Ort unterstützt. Hauptziel-

setzung des Aufrufs ist es, die Klimaresilienz in Kommunen und Kreisen zu stärken. 

Dazu sollen die Teilnahmeberechtigten bei der Anpassung an die negativen Folgen 

des Klimawandels unterstützt werden, um klima- und katastrophenresilienter zu 

werden.  

 

Die kommunale Klimaresilienz kann auf verschiedene Art und Weise gestärkt wer-

den. Es existieren zahlreiche Maßnahmen, die der Erreichung dieses Ziels dienen 

und einen Beitrag zum Schutz der Bevölkerung vor klimatischen Schäden leisten. 

Dazu gehören Maßnahmen der Hitze- und Starkregenvorsorge ebenso wie Maß-

nahmen zum Umgang mit Trockenheit, Dürre und starker UV-Strahlung.  

 

Gefördert werden Vorhaben, die langfristig eine Verminderung der Verletzlichkeit 

(Anfälligkeit oder Empfindlichkeit) beziehungsweise den Erhalt und die Steigerung 

der Anpassungsfähigkeit natürlicher, gesellschaftlicher und ökonomischer Systeme 

an Folgen des Klimawandels erzielen. Gesucht werden daher Vorhaben und Pro-

jekte, die die Klimaresilienz in Städten, Gemeinden und Kreisen steigern und somit 

zum Schutz der Bevölkerung vor klimawandelbedingten Schäden beitragen. Dabei 

sind übergreifende Ansätze, die mehrere Themen (Hitze, Starkregen, Trockenheit, 

UV-Strahlung etc.) im Bereich der Klimaanpassung und Risikoprävention miteinan-

der verknüpfen, sowie naturbasierte Maßnahmen besonders gefragt.  

 

Investive Vorhaben 

 

Gefördert werden investive Vorhaben in Nordrhein-Westfalen an oder auf 

• Gebäuden, 

• Liegenschaften sowie 

• im städtischen und ländlichen öffentlichen Raum, 

 

die der Klimafolgenanpassung oder Risikoprävention dienen.  

 

Dazu zählen Vorhaben 

• zum Schutz vor Überhitzung, Dürre und Trockenheit, 

• zur Schaffung von Verdunstungskühle, 

• zur Wiederherstellung natürlicher Bodenaustausch-Prozesse, 

• zum Schutz vor UV-Strahlung, 

• zur Verfolgung des Schwammstadt-Prinzips (zum Versickern, Verdunsten, Spei-

chern, Zurückhalten und schadfreiem Ableiten von Niederschlagwasser) sowie 

• zum Schutz vor klimawandelbedingten Naturgefahren und Extremwetterereignis-

sen. 

 

Der Aufruf teilt sich in ein 2-stufiges Aufrufverfahren für Vorhaben ab 200.000 Euro 

Gesamtausgaben und eine Richtlinienförderung nach Windhundprinzip für Vorha-

ben unter 200.000 Euro Gesamtausgaben. 
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3. Vorhaben ab 200.000 Euro (netto)  

Gesamtausgaben 
 

3.1 Inhaltliche Ausrichtung 
 

Projektideen, deren Gesamtausgaben bei mindestens 200.000 Euro liegen, neh-

men am Aufrufverfahren teil. Der Aufruf ist offen in der thematischen Ausrichtung 

für Vorschläge zum Thema Klimaanpassung auf lokaler und regionaler Ebene. 

 

Förderfähig sind: 

• Entsiegelung befestigter Flächen zugunsten von Grünflächen, 

• Begrünungsmaßnahmen wie Dach- und Fassadenbegrünungen sowie Baum- 

und Strauchpflanzungen, gekoppelt mit Regenwasserspeicherung und –nut-

zung zur Bewässerung, 

• Anlegen von Mulden, bewachsenen Gräben oder Wasserspeichern unter 

Bäumen (Rigolen) zur Regenwasserversickerung und eventuell -speicherung 

(„Schwammstadtkonzept“), 

• Weitere Maßnahmen der Regenwasserspeicherung und -nutzung zur Bewässe-

rung von Grünflächen wie zum Beispiel naturnahe Rückhaltebecken/- anlagen, 

Retentionsflächen, Retentionstiefbeete, Sickerteiche, Füllkörperrigolen, Retenti-

onszisternen oder ähnliches, 

• Maßnahmen der ökologischen Gewässerentwicklung sowie zur Verbesserung 

der Gewässerdurchgängigkeit, die die Erreichung der Bewirtschaftungsziele ge-

mäß Wasserhaushaltsgesetz unterstützen, 

• smarte (steuerungsgestützte) Regenwasserbewirtschaftung durch gezielte 

Steuerung (Befüllung/ Entleerung) von Speicherelementen, 

• Retentionsdächer (Blaudächer) oder Retentionsgründächer (Grün-Blaudächer), 

• Klimaangepasste Umgestaltung von Schul- und Kitageländen, beispielsweise 

durch Entsiegelung von Schul- und Kitahöfen sowie das Anlegen eines Schul- 

oder Kitagartens, Biotops oder grünen Klassenzimmers, 

• Bau von Verschattungsanlagen und Maßnahmen zum Schutz vor UV-Strahlung 

(zum Beispiel außenliegenden Sonnenschutz, Sonnensegel), 

• Errichtung und Betrieb von Anlagen zur kostenlosen Bereitstellung von Trink-

wasser, 

• Maßnahmen zur Risikoprävention von Schadensereignissen wie Notwasser-

wege, Einborden von Straßen/ Umbau von Straßenprofilen, Erhöhung von Bür-

gersteigen (Einplanung von Rampen zur Schaffung von barrierefreien Wegen), 

Notentlastungsstellen, leistungsstarke Kanaleinläufe, Leitdämme, Schaffung 

von Flutflächen. 

 

Fördergrundlage ist die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Um-

setzung von Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung sowie zur Risikoabschätzung 

und Prävention von klimawandelbedingten Naturgefahren und Extremwetterereig-

nissen (Klimaanpassungsrichtlinie – KA-RL) vom 6. Oktober 2023 (MBl. NRW. S. 

1157), zuletzt geändert durch Runderlass vom 05.06.2024. 

 

 

Nicht-investive Maßnahmen 

 

Maßnahmen ohne Anschaffung oder bauliche Aktivität sind als nicht-investive Maß-

nahmen nur im Rahmen eines investiven Vorhabens förderfähig. Sie dürfen bis zu 

10 % der Gesamtausgaben eines zur Förderung eingereichten Vorhabens ausma-

chen, müssen zusammen mit einer investiven Maßnahme umgesetzt werden, im 
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Verhältnis zu dieser eine nur untergeordnete Rolle spielen und ihr unmittelbar dien-

lich sein. Dies kann in der Investitionsvorbereitung und -begleitung, der Erforschung 

oder Demonstration, der Information und Kommunikation, der Planung und Konzep-

tion, der Entwicklung, dem Monitoring oder der Bildung und Vernetzung geschehen. 

 

Förderfähig sind unter diesen Voraussetzungen auch nationale und internationale 

Kooperationen über die Landesgrenzen hinaus. Sie sollen dazu dienen, das er-

forderliche Fachwissen über Klimawandelfolgen und zu ergreifende Aktivitäten zu 

verbreiten oder zu erweitern und voneinander zu lernen. 

 
 

3.2 Teilnahmeberechtigte 

 
Teilnahmeberechtigt ist, wer zu einer der folgenden Zielgruppen gehört: 

 

• Kommunen  

• Forschungs- und Bildungseinrichtungen 

• Kammern, Vereine und Stiftungen 

 

und seinen Sitz oder eine Niederlassung in Nordrhein-Westfalen hat. 

 

Ebenfalls teilnahmeberechtigt ist, wer seinen Sitz oder eine Niederlassung in der 

Europäischen Union hat, wenn das Vorhaben vorwiegend in Nordrhein- Westfalen 

durchgeführt und verwertet wird. 

 

 

3.3 Teilnahmevoraussetzungen 

 
• Das jeweilige Vorhaben muss thematisch, zeitlich und finanziell abgrenzbar sein 

und darf mit Ausnahme von Vorplanungen sowie Marktanalysen noch nicht be-

gonnen worden sein. 

• Die Teilnahmeberechtigten müssen nachweislich über die notwendigen finanzi-

ellen Mittel und eine ordnungsgemäße Geschäftsführung verfügen, um das Vor-

haben im Falle einer Förderempfehlung umsetzen zu können. 

• Es muss sich von anderen staatlich geförderten Vorhaben eindeutig inhaltlich 

abgrenzen und darf nicht gleichzeitig in anderen Wettbewerben bzw. Program-

men des Bundes, der Länder oder der Europäischen Kommission gefördert wer-

den, es sei denn diese dienen der erforderlichen Kofinanzierung der EU-Mittel. 

Eine Doppelförderung ist ausgeschlossen. 

• Es werden ausschließlich Vorhaben unterstützt, die die klima- und umweltpoliti-

schen Standards und Prioritäten der Europäischen Union beachten, mit den Zie-

len der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und dem Pariser Klima-

schutzübereinkommen im Einklang stehen sowie keine erhebliche Beeinträchti-

gung der Umweltziele im Sinne von Artikel 17 der Verordnung (EU) 2020/852 

vom 18. Juni 2020 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Ein-

richtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen verursa-

chen. 

• Falls Infrastrukturvorhaben gefördert werden können: Infrastrukturvorhaben 

müssen so errichten werden, dass sie durch potenzielle langfristige Auswirkun-

gen des Klimawandels nicht gefährdet werden, dass der Grundsatz „Energieef-

fizienz an erster Stelle“ beachtet wird und dass die von dem Vorhaben verur-

sachten Treibhausemissionen mit dem Ziel der Klimaneutralität bis 2050 in Ein-

klang stehen. 

• Eine Zuwendung wird nur gewährt, wenn die zuwendungsfähigen Gesamtaus-

gaben je Antragstellenden mehr als 200.000 Euro betragen. 
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• Die Eignung des Vorhabens, der Betroffenheit von Klimawandelfolgen entgegen-

zuwirken, ist mit der Skizzeneinreichung darzulegen. Es sind daher entspre-

chende Unterlagen der Skizze beizufügen. Die Herleitung bzw. der Nachweis 

können beispielsweise erfolgen durch entsprechende inhaltliche Verweise auf: 

- Maßnahmen in einem vorliegenden Klimaanpassungskonzept oder Teilkon-

zept mit Schwerpunkt „Anpassung an den Klimawandel“ 

- Maßnahmen in einem Kapitel zur Klimaanpassung eines vorliegenden Klima-

schutzkonzepts, 

- Graphische Darstellungen in einer/m vorhandenen Stadtklimaanalyse/ - gut-

achten, einer siedlungsklimatischen Modellierung, einer Klimafunktionskarte 

oder einer „Planungshinweiskarte Stadtklima“, einer Starkregengefahren-

karte, 

- Graphische Darstellungen aus dem Klimaatlas NRW des Landesamtes für 

Natur, Umwelt und Klima (LANUK), 

- Maßnahmen in einem Abwasser-/Niederschlagswasserbeseitigungskonzept, 

Maßnahmen der Übersichten gem. § 74 LWG. 

• Bei Projekten im direkten Lebensumfeld vulnerabler Gruppen ist Partizipation 

eine wichtige Grundvoraussetzung. Bei Beantragung von finanziellen Mitteln zur 

Umsetzung von Maßnahmen einer klimaangepassten Umgestaltung von Schul- 

und Kitageländen gilt daher: Die Durchführung eines Partizipationsprozesses 

zur Beteiligung von Nutzenden und Betroffenen vor Ort ist darzustellen. 

• Integrierte Maßnahmenpakete werden vorrangig gefördert. Bei Beantragung 

mehrerer Einzelmaßnahmen in einem Antrag ist ein konzeptioneller oder räum-

lich-struktureller Zusammenhang zwischen den Maßnahmen erforderlich. 

• Bei Einreichung der Skizze ist nachvollziehbar zu beschreiben, wie wirksam das 

Vorhaben ist. Beispielsweise kann durch eine Kombination mehrerer Einzelmaß-

nahmen oder eine mehrere Grundstücke und/oder Gebäude umfassende Fläche 

die Gesamtwirksamkeit des Vorhabens erhöht werden (zum Beispiel Verringe-

rung der Wärmeinselintensität, Erhöhung des öffentlich zugänglichen Grünflä-

chenanteils, Verringerung der Wärmebelastung der Bevölkerung, erhöhter Nie-

derschlagswasserabfluss/ Niederschlagswasserrückhalt oder ähnliches.). Ein 

zusätzlicher Beitrag des Vorhabens zu Aspekten des Boden- und Flächenschut-

zes, zur Stärkung der Biodiversität oder zur Umweltgerechtigkeit wirkt sich eben-

falls positiv aus. 

• Vorhaben, die vorrangig beziehungsweise ausschließlich dem Erhalt, der Wie-

derherstellung, Aufwertung und Vernetzung grüner Infrastrukturen oder dem Na-

turtourismus dienen, sind nicht zuwendungsfähig. Ausnahme bilden hier Vorha-

ben, bei denen die grüne Infrastruktur vorrangig der Klimaanpassung dient. Zur 

Förderung sonstiger Vorhaben der grünen Infrastruktur und des Naturtourismus 

sind entsprechende andere Förderangebote des EFRE/ JTF Programms NRW 

2021-2027 einschlägig. 

• Vorhaben, die vorrangig beziehungsweise ausschließlich dem Erhalt, der Wie-

derherstellung oder Instandhaltung bestehender Infrastrukturen dienen, sind 

nicht zuwendungsfähig. 

• Die Projektlaufzeit sollte 30 Monate nicht überschreiten. Der Durchführungszeit-

raum endet spätestens am 30.06.2029. 

• Im Fall eines Kooperationsprojekts müssen die Partnerinnen und Partner bei der 

Einreichung der Projektskizze ihre Absicht zur Zusammenarbeit in einem Letter 

of Intent schriftlich fixieren. 
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3.4 Auswahlkriterien 

Die Auswahlentscheidung erfolgt mit Hilfe eines Scoring-Verfahrens, bei dem jedes 

Vorhaben anhand einer Kriterienliste bewertet wird. Die Gesamtpunktzahl jedes 

Vorhabens bestimmt sich anhand der gewichteten Bewertungskriterien und der je-

weils vergebenen Punkte und erlaubt das Ranking der eingereichten Projektvor-

schläge. 

Die Vorhaben müssen sich in das EFRE/JTF-Programm NRW 2021-2027 einord-

nen lassen und einen wirksamen Beitrag zum Erreichen der Ziele leisten sowie ein 

angemessenes Verhältnis zwischen der Höhe der Unterstützung und den unter-

nommenen Aktivitäten herstellen. 

 

Bitte beachten Sie, dass Ihr Projekt anhand folgender Kriterien 

vom Begutachtungsausschuss bewertet wird 
% 

Konzeptioneller Ansatz, Qualität und Plausibilität der Umsetzungs-

strategie 
10 

Angemessenheit des Mitteleinsatzes, Modellcharakter und Über-

tragbarkeit des vorgeschlagenen Vorhabens 
10 

Beitrag des Vorhabens zu den bereichsübergreifenden Grundsät-

zen der Geschlechtergleichstellung und Nichtdiskriminierung so-

wie der ökologischen, ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit 

20 

Bitte erläutern Sie Ihr Projekt anhand der folgenden Kriterien 

des spezifischen Ziels (SZ) Ihrer Maßnahme: 
% 

7.1 Klimaanpassung auf lokaler und regionaler Ebene 

Beitrag zur Verbesserung und Gewährleistung der Lebensqualität 

der Menschen 

20 

Beitrag zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels 20 

Bitte erläutern Sie Ihr Projekt anhand des folgenden weite- 

ren Kriteriums 
% 

Betroffenheit/Vulnerabilität der Zielgruppen beziehungsweise des 

Raumes von negativen Folgen des Klimawandels 

20 

 
 

3.5 Förderempfehlung 
 

Die eingegangenen Unterlagen werden auf der Basis der o. a. Auswahlkriterien in 

förderrechtlicher, wirtschaftlicher und technischer Hinsicht sowie hinsichtlich ihrer 

gesellschaftlichen Relevanz geprüft und bewertet. Vollständige Unterlagen, bei 

denen alle erforderlichen Nachweise eingereicht wurden und somit ein abschlie-

ßendes Votum ermöglichen, werden dem Begutachtungsausschuss vorgelegt. 

Ihm gehören Sachverständige an, die fachlich auf dem Gebiet qualifiziert, nicht 

befangen, unabhängig sowie persönlich geeignet und erfahren sind. 

Ein positives Votum des Begutachtungsausschusses entspricht einer Förder-

empfehlung, ist aber noch keine Förderzusage. 

Daher dürfen bis zur Bewilligung bzw. Genehmigung nur projektbezogene Verträge 

über Planungsleistungen nach HOAI bis einschließlich Leistungsphase 6 geschlos-

sen werden. 

Alle Teilnehmenden des Wettbewerbs werden im Nachgang der Sitzung des Begut-

achtungsausschusses durch die zuständige durchführende Stelle Innovationsför-

deragentur.NRW über das Ergebnis der Sitzung informiert. 
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Die Teilnehmenden erklären im Falle einer Förderempfehlung durch den Begutach-

tungsausschuss ihr Einverständnis, dass ihre Namen und der Titel des Vorhabens, 

ggfs. auch eine Kurzbeschreibung, von der Landesregierung veröffentlicht werden 

dürfen. 

Weitere Informationen:  

Gegebenenfalls kann es im Rahmen des Auswahlverfahrens erforderlich sein, dass 

die Bewerberinnen und Bewerber zu einer Präsentation ihrer Projektskizze vor dem 

Begutachtungsausschuss eingeladen werden.  

Die Bewerberinnen und Bewerber werden rechtzeitig über den Termin und Ablauf 

der Präsentation informiert. 

 

 

3.6 Fristen und Termine 
 

Diese vierte Einreichungsrunde startet am 24.11.2025.  

Projektskizzen für Vorhaben ab 200.000 Euro Gesamtausgaben können bis zum 

29.01.2026, 14.00 Uhr eingereicht werden. 

 

Mittelabrufe können unter der Voraussetzung verfügbarer Mittel bis spätes-

tens zum 30.09.2029 bei der zuständigen zwischengeschalteten Stelle gestellt 

werden. Später eingereichte Rechnungen haben keinen Anspruch auf Auszah-

lung.  

 

 

3.7 Einreichung 

 
Der Wettbewerb ist für die Vorhaben über 200.000 € Gesamtausgaben als zweistu-

figes Verfahren angelegt. Im ersten Schritt ist eine Projektskizze über 

EFRE.NRW.Online unter https://efre.ecoh.nrw.de/ einzureichen. Näheres zum Be-

werbungsverfahren ist auf der Homepage der Innovationsförderagentur NRW 

(IN.NRW) veröffentlicht: https://in.nrw/klimaanpassung-kommunen 

 

Im Rahmen der Prüfung der Projektskizzen werden die Auswahlkriterien gemäß Zif-

fer 3 der Förderbekanntmachung und Angaben gemäß Artikel 9 Absätze 2 bis 4 und 

Artikel 73 Absatz 2 Buchstabe j der Verordnung (EU) 2021/1060 berücksichtigt. 

Nach erfolgreicher Prüfung und Bewertung der Projektskizzen durch einen unab-

hängigen Begutachtungsausschuss werden die Bewerberinnen und Bewerber von 

der zuständigen Bezirksregierung zur Antragstellung aufgefordert. Im zweiten 

Schritt ist ein Förderantrag ebenfalls über das Portal EFRE.NRW.Online einzu-

reichen. 

 

Die Zusammensetzung des Begutachtungsausschusses wird unter www.efre.nrw 

bzw. auf https://in.nrw/klimaanpassung-kommunen bekannt gegeben. 

 

Alle Aufrufe des EFRE/JTF-Programm NRW 2021-2027 werden auf der Homepage 

unter folgendem Link veröffentlicht https://www.efre.nrw/einfach-machen/foerde-

rung-finden 

 

 

3.8 Informationen zum Antrags- bzw. 

Bewilligungsverfahren 

 
Für die aus dem Aufruf zur Förderung empfohlenen Beiträge schließt sich ein regu-

läres Antrags- bzw. Bewilligungsverfahren an. Den Antragstellenden wird hierzu 

eine qualifizierte Beratung angeboten. Die prüffähigen Unterlagen sind nach der 

schriftlichen Aufforderung innerhalb von drei Monaten einzureichen. Sofern das Vor-

haben genehmigungspflichtige Baumaßnahmen enthält, sind diese spätestens zwei 

https://efre.ecoh.nrw.de/
https://in.nrw/klimaanpassung-kommunen
http://www.efre.nrw/
https://in.nrw/klimaanpassung-kommunen
https://www.efre.nrw/einfach-machen/foerderung-finden
https://www.efre.nrw/einfach-machen/foerderung-finden
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Monate nach Erteilung der Baugenehmigung einzureichen. Werden die vollständi-

gen Unterlagen nicht rechtzeitig eingereicht oder binnen zwölf Monaten nach Bewil-

ligung zur Antragstellung die erforderlichen Baugenehmigungen nicht erteilt, erlischt 

die Förderempfehlung. 

 

Förderquote: 

Grundsätzlich können Vorhaben in Abhängigkeit von der Notwendigkeit der Förde-

rung mit bis zu maximal 90% der zuwendungsfähigen Ausgaben gefördert werden. 

 

Weitere Informationen: 

 

Die Höhe der möglichen Fördersätze hängt von der Art der Antragstellenden und 

der Art des zur Förderung beantragten Vorhabens in Abhängigkeit von den beihil-

ferechtlichen Vorschriften ab. 

 

Der Fördersatz beträgt für Zuwendungsempfangende, die keine wirtschaftliche Tä-

tigkeit ausüben, 80 %. Er erhöht sich auf 90 % für Kommunen in Haushaltsnotlage 

sowie Forschungs- und Bildungseinrichtungen, sofern die Finanzierung aus dem 

Anwendungsbereich der Beihilfevorschriften hinausfällt (beihilfefreier Bereich). 

 

Die Höhe der Zuwendungen für Zuwendungsempfangende, die eine wirtschaftliche 

Tätigkeiten ausüben, beträgt 50 %. Bei einer Förderung auf Grundlage der AGVO 

gelten die in Anlage 2 der "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur 

Umsetzung von Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung sowie zur Risikoabschät-

zung und Prävention von klimawandelbedingten Naturgefahren und Extremwetter-

ereignissen" genannten Höchstintensitäten. 

 

Es gilt das Ausgabenerstattungsprinzip. 

 

Die Antragsstellung, die Auszahlung der Fördermittel und der Verwen-

dungsnachweis werden über das Portal EFRE.NRW.Online abgewickelt. Das 

Portal ist unter folgendem Link aufrufbar: https://efre.ecoh.nrw.de/. 

 

 

3.9 Beratung und Ansprechpersonen 

 

Zuständige durchführende Stelle: 

Innovationsförderagentur.NRW 

52425 Jülich 

 

Die Beratung erfolgt durch: 

 

Miriam Franken 

Telefon: 02461 61-84009 

E-Mail: klima.in.nrw@fz-juelich.de 

 

Daniela Haas 

Telefon 02462 61-96295 

E-Mail: klima.in.nrw@fz-juelich.de 

 

Peter Funken 

Telefon 02462 61-84027 

E-Mail: klima.in.nrw@fz-juelich.de 

 

Weitere Informationen: 

 

Die Innovationsförderagentur NRW bietet Beratungsgespräche für potenzielle An-

tragstellende an. Es wird dringend empfohlen, diese vor Einreichung der Skizzen 

wahrzunehmen. 

mailto:klima.in.nrw@fz-juelich.de
mailto:klima.in.nrw@fz-juelich.de
mailto:klima.in.nrw@fz-juelich.de
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Zusätzlich werden Informationsveranstaltungen angeboten. Termine und aktuelle 

Informationen werden unter https://www.in.nrw/klimaanpassung-kommunen veröf-

fentlicht. 

 
Für förderrechtliche Fragen stehen zusätzlich folgende Ansprechpersonen zur Ver-

fügung: 

 
Bezirksregierung Arnsberg: 
Lisa Schmatz (02931/82-2750, Klimaanpassung.Kommunen@bra.nrw.de 

 
Bezirksregierung Detmold: 
Anna-Lena Mönnekes (05231 71-3476, anna-lena.moennekes@bezreg- det-

mold.nrw.de) 

 

Bezirksregierung Düsseldorf: 
Alexander Windlinger (0211 475-4262, alexander.windlinger@brd.nrw.de) 
 
Bezirksregierung Köln: 
Inger Brandt (0221 147-2589, klimaanpassung@bezreg-koeln.de) 
 
Bezirksregierung Münster: 
Karolin Forke (0251 411-4558, karolin.forke@brms.nrw.de) 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.in.nrw/klimaanpassung-kommunen
mailto:anna-lena.moennekes@bezreg-detmold.nrw.de
mailto:anna-lena.moennekes@bezreg-detmold.nrw.de
mailto:anna-lena.moennekes@bezreg-detmold.nrw.de
mailto:alexander.windlinger@brd.nrw.de
mailto:linda.lemloh@brms.nrw.de
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4. Vorhaben unter 200.000 Euro (netto)  
Gesamtausgaben 

 

4.1  Inhaltliche Ausrichtung 
 

Zuwendungsfähig sind Vorhaben der Klimaanpassung in Nordrhein-Westfalen ent-

sprechend Nr. 2 der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Umset-

zung von niederschwelligen Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung, deren Ge-

samtausgaben 200.000 Euro nicht überschreiten. Die Zuwendung muss im Einzel-

fall mehr als 12.500,00 Euro bei Gemeinden und Gemeindeverbänden betragen 

(Ziffer 1.1 VVG zu § 44 LHO) bzw. bei allen anderen muss die Zuwendung im Ein-

zelfall mehr als 2.000,00 Euro betragen (Ziffer 1.1 VV zu § 44 LHO). 

 

Förderfähig sind: 

• Entsiegelung befestigter Flächen zugunsten von Grünflächen, 

• Begrünungsmaßnahmen wie Dach- und Fassadenbegrünungen sowie Baum- 

und Strauchpflanzungen, gekoppelt mit Regenwasserspeicherung und -nutzung 

zur Bewässerung, 

• Anlegen von Mulden, bewachsenen Gräben oder Wasserspeichern unter 

Bäumen (Rigolen) zur Regenwasserversickerung und eventuell -speicherung 

(„Schwammstadtkonzept“), 

• Weitere Maßnahmen der Regenwasserspeicherung und -nutzung zur Bewässe-

rung von Grünflächen wie zum Beispiel naturnahe Rückhaltebecken/- anlagen, 

Retentionsflächen, Retentionstiefbeete, Sickerteiche, Füllkörperrigolen, oder 

ähnliches, 

• Retentionsgründächer (Grün- Blaudächer), 

• Klimaangepasste Umgestaltung von Schul- und Kitageländen, beispielsweise 

durch Entsiegelung von Schul- und Kitahöfen sowie das Anlegen eines Schul- 

oder Kitagartens, Biotops oder grünen Klassenzimmers, 

• Bau von Verschattungsanlagen und Maßnahmen zum Schutz vor UV-Strahlung 

(zum Beispiel außenliegenden Sonnenschutz, Sonnensegel), 

• Errichtung und Betrieb von Anlagen zur kostenlosen Bereitstellung von Trink-

wasser. 

 

 

4.2  Antragsberechtigte 
 

Antragsberechtigt ist, wer zu einer der folgenden Zielgruppen gehört: 

 
• Kommunen  

• Forschungs- und Bildungseinrichtungen 

• Kammern, Vereine und Stiftungen  

 

und seinen Sitz oder eine Niederlassung in Nordrhein-Westfalen hat. 

 

 

4.3  Wie wird gefördert? 
 

Es gelten die Regelungen der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur 

Umsetzung von niederschwelligen Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung. Ergän-

zend beziehungsweise abweichend gelten folgende Zuwendungsvoraussetzungen: 
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• Die Vorhaben müssen im Sinne der Zielsetzung des Förderprogramms einen 

Beitrag zur Klimaanpassung leisten. 

• Eine Zuwendung wird nur gewährt, wenn die zuwendungsfähigen Gesamtaus-

gaben weniger als 200.000 Euro netto betragen und die Zuwendung im Einzelfall 

mehr als 12.500,00 Euro bei Gemeinden und Gemeindeverbänden beträgt (Zif-

fer 1.1 VVG zu § 44 LHO) bzw. bei allen anderen die Zuwendung im Einzelfall 

mehr als 2.000,00 Euro beträgt (Ziffer 1.1 VV zu § 44 LHO). 

• Es werden ausschließlich Vorhaben unterstützt, die die klima- und umweltpoliti-

schen Standards und Prioritäten der Europäischen Union beachten, mit den Zie-

len der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und dem Pariser Klima-

schutzübereinkommen im Einklang stehen sowie keine erhebliche Beeinträchti-

gung der Umweltziele im Sinne von Artikel 17 der Verordnung (EU) 2020/852 

vom 18. Juni 2020 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Ein-

richtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen verursa-

chen. 

• Vorhaben, die vorrangig beziehungsweise ausschließlich dem Erhalt, der Wie-

derherstellung, Aufwertung und Vernetzung grüner Infrastrukturen oder dem Na-

turtourismus dienen, sind nicht zuwendungsfähig. Ausnahme bilden hier Vorha-

ben, bei denen die grüne Infrastruktur vorrangig der Klimaanpassung dient. Zur 

Förderung sonstiger Vorhaben der grünen Infrastruktur und des Naturtourismus 

sind entsprechende andere Förderangebote des EFRE/ JTF Programms NRW 

2021-2027 einschlägig. 

• Bis zur Bewilligung eines Vorhabens dürfen nur vorhabenbezogene Verträge 

über Planungsleistungen nach HOAI bis einschließlich Leistungsphase 6 ge-

schlossen werden, wenn die Planungsleistungen frühestens am 1. Januar 2021 

beauftragt wurden und ihre Beauftragung, Durchführung und Abrechnung unter 

Einhaltung des Vergaberechts erfolgt ist. Entsprechende Planungsleistungen 

sind zuwendungsfähig. 

• Die Projektlaufzeit sollte 24 Monate nicht überschreiten. Der Durchführungszeit-

raum endet am 30.06.2029. 

• Im Antrag muss dargelegt werden, wie das Projekt nach Ablauf der Förderung 

unterhalten wird. Entsprechende verbindliche Erklärungen und Nachweise sind 

beizufügen. 

• Je Kommune, Forschungs- und Bildungseinrichtungen oder Kammern, Vereine 

und Stiftungen dürfen max. zwei Anträge eingereicht werden. 

 

 

4.4 Auswahlkriterien 

 
Die Anträge müssen sich in das EFRE/JTF-Programm NRW 2021-2027 einordnen 

lassen und einen wirksamen Beitrag zum Erreichen der Ziele leisten sowie ein an-

gemessenes Verhältnis zwischen der Höhe der Unterstützung und den unternom-

menen Aktivitäten herstellen.  

 

Bitte beachten Sie, dass Ihr Projekt anhand folgender Kriterien bewertet wird  

• Konzeptioneller Ansatz, Qualität und Plausibilität der Umsetzungsstrategie  

• Angemessenheit des Mitteleinsatzes, Modellcharakter und Übertragbarkeit des 

vorgeschlagenen Vorhabens  

• Beitrag des Vorhabens zu den bereichsübergreifenden Grundsätzen der Ge-

schlechtergleichstellung und Nichtdiskriminierung sowie der ökologischen, öko-

nomischen und sozialen Nachhaltigkeit  

 

Bitte erläutern Sie Ihr Projekt anhand der folgenden Kriterien:  

• Beitrag zur Verbesserung und Gewährleistung der Lebensqualität der Menschen  

• Beitrag zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels 

• Betroffenheit/Vulnerabilität der Zielgruppen beziehungsweise des Raumes von 

negativen Folgen des Klimawandels 
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4.5 Antragstellung 

Anträge können ab dem 24.11.2025 eingereicht werden. Antragsfrist ist der 31. De-

zember 2026. Die Antragstellung und das weitere Fördermanagement erfolgen über 

das Portal EFRE.NRW.Online. unter https://efre.ecoh.nrw.de/  

Die Prüfung der vollständigen Anträge auf Förderfähigkeit und Förderwürdigkeit er-

folgt durch das Landesamt für Natur, Umwelt und Klima des Landes Nordrhein-

Westfalen (LANUK NRW) als bewilligende Stellen in der Reihenfolge des Eingangs. 

 

 

4.6 Informationen zum Antrags- bzw.     

Bewilligungsverfahren  

 
Für die eingereichten Anträge schließt sich ein reguläres Bewilligungsverfahren an.  

 

Förderquote: 

Grundsätzlich können Vorhaben in Abhängigkeit von der Notwendigkeit der Förde-

rung mit bis zu maximal 90% der zuwendungsfähigen Ausgaben gefördert werden. 

 

Weitere Informationen: 

 

Die Höhe der möglichen Fördersätze hängt von der Art der Antragstellenden und 

der Art des zur Förderung beantragten Vorhabens in Abhängigkeit von den beihil-

ferechtlichen Vorschriften ab. 

 

Der Fördersatz beträgt für Zuwendungsempfangende, die keine wirtschaftliche Tä-

tigkeit ausüben, 80 %. Er erhöht sich auf 90 % für Kommunen in Haushaltsnotlage 

sowie Forschungs- und Bildungseinrichtungen, sofern die Finanzierung aus dem 

Anwendungsbereich der Beihilfevorschriften hinausfällt (beihilfefreier Bereich). 

 

Die Förderung beträgt für Begünstigte, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben 

maximal 50 % der förderfähigen Ausgaben gemäß Nummer 5.4 der Richtlinie über 

die Gewährung von Zuwendungen zur Umsetzung von niederschwelligen Maßnah-

men zur Klimafolgenanpassung. Unternehmen im Sinne des EU-Beihilferechts wird 

die Zuwendung als De-minimis-Beihilfe gewährt. 

 

Es gilt das Ausgabenerstattungsprinzip. 

 

Die Antragsstellung, die Auszahlung der Fördermittel und der Verwen-

dungsnachweis werden über das Portal EFRE.NRW.Online abgewickelt. Das 

Portal ist unter folgendem Link aufrufbar: https://efre.ecoh.nrw.de/ 

 

4.7 Weitere Fristen 
 

Mittelabrufe können unter der Voraussetzung verfügbarer Mittel bis spätes-

tens zum 30.09.2029 bei der zuständigen zwischengeschalteten Stelle gestellt 

werden. Später eingereichte Rechnungen haben keinen Anspruch auf Auszah-

lung.  

 

Alle Aufrufe des EFRE/JTF-Programm NRW 2021-2027 werden auf der Homepage 

unter folgendem Link veröffentlicht https://www.efre.nrw/einfach-machen/foerde-

rung-finden 

 

Weitere Informationen zu Terminen und Fristen können unter folgendem Link einge-

sehen werden: http://in.nrw/klimaanpassung-kommunen 

 

https://efre.ecoh.nrw.de/
https://www.efre.nrw/einfach-machen/foerderung-finden
https://www.efre.nrw/einfach-machen/foerderung-finden
http://in.nrw/klimaanpassung-kommunen
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4.8 Beratung und Ansprechpersonen 

 
Zuständige durchführende Stelle: 

Innovationsförderagentur.NRW 

52425 Jülich 

 

Die Beratung erfolgt durch: 

 

Miriam Franken 

Telefon: 02461 61-84009 

E-Mail: klima.in.nrw@fz-juelich.de 

 

Daniela Haas 

Telefon 02462 61-96295 

E-Mail: klima.in.nrw@fz-juelich.de 

 

Peter Funken 

Telefon 02462 61-84027 

E-Mail: klima.in.nrw@fz-juelich.de 

 

Weitere Informationen: 

 

Die Innovationsförderagentur NRW bietet Beratungsgespräche für potenzielle An-

tragstellende an. Es wird dringend empfohlen, diese vor Einreichung der Anträge 

wahrzunehmen. 

 

Zusätzlich werden Informationsveranstaltungen angeboten. Termine und aktuelle 

Informationen werden unter https://www.in.nrw/klimaanpassung-kommunen veröf-

fentlicht. 

 

Für förderrechtliche Fragen stehen zusätzlich folgende Ansprechpersonen zur Ver-

fügung: 

 

Landesamt für Natur, Umwelt und Klima des Landes NRW 

Muhmand Tscharki (02361 305-3297, muhmand.tscharki@lanuv.nrw.de) 

 

mailto:klima.in.nrw@fz-juelich.de
mailto:klima.in.nrw@fz-juelich.de
mailto:klima.in.nrw@fz-juelich.de
https://www.in.nrw/klimaanpassung-kommunen
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5. Rechtliche Grundlagen 
 

Das Land gewährt Zuwendungen für die beschriebenen Zuwendungszwecke nach 

Maßgabe dieser Förderbekanntmachung sowie folgender Rechtsgrundlagen: 

 

▪   EFRE/JTF Rahmenrichtlinie NRW vom 7. November 2023 (MBl. NRW. S. 

1332) in der jeweils geltenden Fassung. 

▪ §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 158) sowie den Verwaltungsvor-
schriften zur Landeshaushaltsordnung vom 6. Juni 2022 (MBI. NRW. S. 445) 
jeweils in der jeweils geltenden Fassung. 

▪ Verordnung (EU) 2021/1060 vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestim-
mungen für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und weiterer 
Fonds (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 159; L 450 vom 16.12.2021, S. 158; L 
241 vom 19.9.2022, S. 16; L 65 vom 2.3.2023, S. 59), die zuletzt durch Ver-
ordnung (EU) 2024/795 (ABl. L, 2024/795, 29.2.2024) geändert worden ist. 

▪ Verordnung (EU) 2021/1058 vom 24. Juni 2021 über den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung und den Kohäsionsfonds (ABl. L 231 vom 
30.6.2021, S. 60; L 13 vom 20.1.2022, S. 74), die zuletzt durch Verordnung 
(EU) 2024/3236 (ABl. L, 2024/3236, 23.12.2024) geändert worden ist. 

▪ Verordnung (EU) 2021/1056 vom 24. Juni 2021 zur Einrichtung des Fonds 
für einen gerechten Übergang (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 1; L 421 vom 
26.11.2021, S. 74), die zuletzt durch Verordnung (EU) 2025/1914 (ABl. L, 
2025/1914, 19.9.2025) geändert worden ist. 

▪ Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Umsetzung von Maß-

nahmen zur Klimafolgenanpassung sowie zur Risikoabschätzung und Präven-

tion von klimawandelbedingten Naturgefahren und Extremwetterereignissen 

(Klimaanpassungsrichtlinie – KA-RL) vom 6. Oktober 2023 (MBl. NRW. S. 

1157), zuletzt geändert durch Runderlass vom 05.06.2024. 

▪ Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Umsetzung von nieder-

schwelligen Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung vom 24.10.2025 (MBl. 

NRW. 2025 Nr. 135). 

▪ Verordnung (EU) Nr. 651/2014 vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Verein-

barkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung 

der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union (ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1; (ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1; L 283 

vom 27.9.2014, S. 65), die zuletzt durch Verordnung (EU) 2023/1315 (ABl. L 

167 vom 30.06.2023, S. 1) geändert worden ist. 

▪ Verordnung (EU) 2023/2831 vom 13. Dezember 2023 über die Anwendung 

der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. L, 2023/2831, 15.12.2023). 

 

 
Für alle Rechtsgrundlagen/Vorschriften gilt die jeweils zum Zeitpunkt der Bewilli-

gung gültige Fassung. Die EFRE/JTF-Rahmenrichtlinie NRW geht den Verwal-

tungsvorschriften zu den §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung sowie den Re-

gelungen der Förderrichtlinien vor, soweit sie diesen widerspricht oder sie ergänzt. 

Die bewilligende Stelle entscheidet aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens auf 

Basis der geltenden Bestimmungen im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. 

Die Förderung erfolgt als Projektförderung im Wege der Ausgabenerstattung. Ein 

Rechtsanspruch auf Förderung besteht erst mit Bestandskraft des Zuwendungsbe-

scheides. Antragstellende erklären sich im Fall der Förderung mit der Aufnahme in 

die Liste der Vorhaben gemäß Art.49 (3) i.V.m. Art. 49 (4) der VO (EU) Nr. 

2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 einver-

standen. 
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6. Disclaimer / Impressum 

Der Text wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit im Auftrag der Landesregierung 

Nordrhein-Westfalen herausgegeben. Er darf weder von Parteien noch von Wahl- wer-

benden oder Wahlhelfenden während eines Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwer-

bung verwendet werden. Dies gilt auch für Landtags-, Bundestags- und Kommunal-

wahlen sowie für die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments. Untersagt ist 

gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. Eine Verwendung 

dieses Dokuments durch Parteien oder sie unterstützende Organisationen aus-

schließlich zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder bleibt davon unberührt. Unab-

hängig davon, wann, auf welchem Weg und in welcher Anzahl diese Schrift der Emp-

fängerin oder dem Empfänger zugegangen ist, darf sie auch ohne zeitlichen Bezug zu 

einer bevorstehenden Wahl nicht in einer Weise verwendet werden, die als Partei-

nahme der Landesregierung zugunsten einzelner Gruppen verstanden werden 

könnte. 
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